VERORDNUNGSBLATT DER

GEMEINDE LORUNS

Jahrgang 2025 Ausgegeben am 25. 11. 2025

8. Verordnung: Kanalordnung der Gemeinde Loriins

VERORDNUNG
iiber die Kanalordnung der Gemeinde Loriins

Gemil § 17 Abs. 3 Z. 4 Finanzausgleichsgesetz 2024 (FAG 2024), BGBI. I Nr. 168/2024 idgF, i.V.m.

den §§ 4, 6,9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 und 22 des Kanalisationsgesetzes, LGBI. Nr. 5/1989 idF LGBI.
Nr. 44/2025, wird auf Grund des Beschlusses der Gemeindevertretung der Gemeinde Loriins vom
19.11.2025 verordnet:

1)

2)

3)

)

1. Abschnitt

Allgemeine rechtliche und technische Bestimmungen

§1

Allgemeines

Der Anschluss der Bauwerke und befestigten Flachen, die im Einzugsbereich eines Sammelkanales
liegen, an die 6ffentliche Abwasserbeseitigungsanlage und die Einleitung der von diesen Bauwerken
und befestigten Flachen anfallenden Abwasser hat nach den Bestimmungen des Kanalisationsgesetzes
und dieser Kanalordnung zu erfolgen. Der Einzugsbereich der Sammelkanile wird durch Verordnung
der Gemeindevertretung festgelegt.

§2

Sammelkanile

Die Aufnahme und Weiterleitung der anfallenden Abwésser erfolgt iiber folgende Arten von
Sammelkanélen:

a) Schmutzwasserkandle: Sammelkandle fiir Schmutzwisser; als Schmutzwasser gilt Wasser, das
durch héauslichen, gewerblichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder dadurch sonst in seiner
natiirlichen Beschaffenheit verdndert ist;

b) Regenwasserkandle: Sammelkanile fiir Niederschlagswésser.

In die einzelnen Arten von Sammelkanélen diirfen nur die Abwésser eingeleitet werden, fiir die der
Sammelkanal bestimmt ist.

In der Verordnung der Gemeindevertretung {iber den Einzugsbereich der Sammelkanéle wird jeweils
die Art des einzelnen Sammelkanales angegeben.

§3
Anschlusspflicht und Anschlussrecht

Soweit nach § 4 Abs. 1 bis 7 des Kanalisationsgesetzes nicht von der Anschlusspflicht befreit wurde
und soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, sind die Eigentiimer von Bauwerken oder
befestigten Flachen, die ganz oder iiberwiegend im Einzugsbereich eines Sammelkanales liegen
(Anschlussnehmer), verpflichtet und berechtigt, diese nach Mallgabe des Anschlussbescheides (§ 5
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Kanalisationsgesetz) an den Sammelkanal anzuschliefen und die Abwisser in die Abwasserbe-
seitigungsanlage einzuleiten (Anschlusspflicht).

Dem Anschlussnehmer nach Abs. 1 wird der Anschluss an die Abwasserbeseitigungsanlage und die
Einleitung der Abwisser mit Bescheid des Biirgermeisters vorgeschrieben.

Soweit eine Anschlusspflicht nicht besteht, hat der Biirgermeister auf Antrag den Anschluss an die
Abwasserbeseitigungsanlage mit Bescheid zu gestatten, wenn dies dem Interesse an einem plan-
méaBigen Ausbau der Abwasserbeseitigungsanlage nicht widerspricht und der Leistungsféhigkeit der
Abwasserbeseitigungsanlage angemessen ist.

Die Anschlusspflicht gilt nicht fiir Abwasser, deren Beseitigung gesetzlich zu regeln Bundessache ist.
Auf diese Abwisser sind aber die Bestimmungen des Kanalisationsgesetzes dann anzuwenden, wenn
ihre Einleitung in die Abwasserbeseitigungsanlage gemif3 Abs. 3 ausnahmsweise gestattet wird.

§4

Anschlusskanile

Anschlusskandle sind aus bestdndigem Material so herzustellen, dass sie dicht sind. Sie sind
unterirdisch mit einem Gefille von mindestens zwei v.H. zu verlegen. Thr Rohrdurchmesser muss der
zu erwartenden Abwassermenge entsprechen, mindestens aber 15 cm betragen.

Alle Anschlusskanile sind mit den fiir die Uberpriifung und Reinigung erforderlichen Schiichten und
Reinigungsverschliissen auszustatten. Die Schéchte und Reinigungsverschliisse sind so anzuordnen,
dass alle Teile des Anschlusskanales ohne besondere Schwierigkeit {iberpriift und durchgespiilt
werden konnen. Die Schichte haben einen im Verhéltnis zu ihrer Tiefe entsprechenden Durchmesser
aufzuweisen und miissen mit Deckeln versehen sein, die der zu erwartenden Belastung standhalten
konnen.

Anschlusskanile sind iiber das anschlusspflichtige Bauwerk ausreichend und beléstigungsfrei zu
entliiften.

Sofern im Anschlussbescheid nichts anderes bestimmt ist, hat der Anschluss an den Sammelkanal an
der Schachtsohle des Anschlussschachtes zu erfolgen.

Im Anschlussbescheid werden erforderlichenfalls weitere Bestimmungen iiber die bautechnische
Ausfithrung der Anschlusskanile, insbesondere iiber Baustoffe, Schiachte, Reinigungsverschliisse,
Pumpen, Riickstausicherungen udgl. getroffen.

Anschlusskanile sind im Ubrigen vom Anschlussnehmer in allen ihren Teilen so zu errichten, zu er-
halten und zu warten, dass sie den Anforderungen der Hygiene, der Gesundheit, der Sicherheit und
des Umweltschutzes entsprechen. Liegt der Anschlussschacht bzw. die Anschlussstelle des
Sammelkanals in einer 6ffentlichen Straf3e, dann obliegt die Errichtung, Erhaltung und Wartung des
in der 6ffentlichen Strafle liegenden Teiles des Anschlusskanales der Gemeinde.

§5
Beschaffenheit und zeitlicher Anfall der Abwiésser

Die in die Abwasserbeseitigungsanlage einzuleitenden Abwisser miissen so beschaffen sein und
zeitlich so anfallen, dass

a) der ordnungsgemaBe Betrieb und die Wirksamkeit der Abwasserbeseitigungsanlage nicht gefahrdet
oder beeintrichtigt wird,

b) die fiir die Abwasserbeseitigung erteilte wasserrechtliche Bewilligung eingehalten werden kann und

¢) der in der gemeinsamen Abwasserreinigungsanlage anfallende Klarschlamm die Anforderungen fiir
die Ausbringung erfillt.

Es ist verboten, in die Abwasserbeseitigungsanlage einzubringen:

a) Abfille aller Art, dazu zdhlen insbesondere auch Altdle, Altfette, Molke, Schlachtblut, Jauche,
Giille, Losungsmittel, Altfarben udgl.;

b) Stoffe, welche geeignet sind, die Anlage zu verstopfen;

c) feuergeféhrliche, explosive oder radioaktive Stoffe;
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d) Sauren, Laugen und giftige Stoffe, soweit diese die Abwasserbeseitigungsanlage beschédigen oder
Personen oder den Betrieb der Anlage geféhrden konnen;

e) Abwisser, die schiadliche Ausdiinstungen oder aulerordentlich {ible Geriiche verbreiten und
f) Abwésser mit mehr als 35 °C.

Der Anschluss von Abfallzerkleinerern an die Abwasserbeseitigungsanlage ist verboten.

§6
Vorbehandlung

Werden andere als hausliche Abwésser eingeleitet, so sind vom Biirgermeister vor der Erlassung des
Anschlussbescheides das Landeswasserbauamt Bregenz sowie die Vorarlberger Umweltschutzanstalt
tiber die Notwendigkeit, die Art und das Ausmaf} der Vorbehandlung der Schmutzwisser sowie iiber
die bautechnische Ausfithrung der Anlagen zur Vorbehandlung zu horen.

In den Anschlussbescheid sind insbesondere die erforderlichen Bestimmungen aufzunehmen iiber

a)die Beschaffenheit und den zeitlichen Anfall der Abwésser sowie die Art und das Ausmal} der
Vorbehandlung,

b)die bautechnische Ausfithrung der Vorbehandlungsanlagen,

c)die Uberpriifung der Vorbehandlungsanlagen und Untersuchung des Abwassers einschlieBlich der
erforderlichen messtechnischen Einrichtungen.

Anlagen zur Vorbehandlung einschlieBlich der messtechnischen Einrichtungen sind vom
Anschlussnehmer in allen ihren Teilen so zu errichten, zu erhalten und zu warten, dass sie den
Anforderungen der Hygiene, der Gesundheit, der Sicherheit und des Umweltschutzes entsprechen.

§7

Auflassung von Hauskliranlagen

Bestehende Anlagen zur Klérung von hiuslichen Abwéssern sind vom Anschlussnehmer aufzulassen,
sobald die Einleitung ungeklérter hiuslicher Abwisser in den Sammelkanal méglich ist.

§8
Anzeigepflichten

Der Anschlussnehmer hat alle fiir die Abwasserbeseitigung bedeutsamen Anderungen auf dem
angeschlossenen Grundstiick unverziiglich der Behorde anzuzeigen.

Die Inhaber der an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Bauwerke und befestigten
Flachen sind verpflichtet, der Gemeinde unverziiglich Anzeige zu erstatten, wenn

a) die Funktion des Anschlusskanales durch Umsténde beeintrachtigt wird, die auf Méngel in der
Abwasserbeseitigungsanlage zuriickzufiihren sind,

b) an Anlagen, die zur Vorbehandlung der Abwiésser bestimmt sind, Méngel auftreten oder

¢) unzulidssige Stoffe (§ 5 Abs. 2) in die Abwasserbeseitigungsanlage gelangt sind oder zu gelangen
drohen.

2. Abschnitt

Kanalisationsbeitrige

www.ris.bka.gv.at



1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

VBI. Gemeinde Loriins Nr. 8/2025 - Ausgegeben am 25. 11. 2025 4 von 6

§9

Allgemeines

Die Gemeinde erhebt nach den Bestimmungen des 4. Abschnittes des Kanalisationsgesetzes
folgende Kanalisationsbeitrage: ErschlieBungsbeitrag, Anschlussbeitrag, Erganzungsbeitrag und
Nachtragsbeitrag

Der ErschlieBungsbeitrag wird erhoben fiir die ErschlieBung innerhalb des Einzugsbereiches
eines Sammelkanales gelegener Grundstiicke, die in einem Flachenwidmungsplan als Baufldchen
oder als bebaubare Sondergebiete gewidmet sind. Bei Grundstiicken im Einzugsbereiches eines
Sammelkanales, die nicht als Baufldche oder als bebaubares Sondergebiet gewidmet sind, betrigt
die fiir die Berechnung der Bewertungseinheit heranzuziehende Grundstiicksfliche maximal 500
m?. Der Abgabenanspruch entsteht frithestens mit der Rechtskraft der Entscheidung iiber den
Anschluss.

Der Anschlussbeitrag wird erhoben fiir den Anschluss von Bauwerken und befestigten Flichen
an einen Sammelkanal.

Der Ergidnzungsbeitrag wird bei einer wesentlichen Anderung der Bewertungseinheit fiir die
Bemessung des Anschlussbeitrages erhoben. Eine wesentliche Anderung der Bewertungseinheit
liegt insbesondere vor, wenn sich

a) auf Grund von baulichen Maflnahmen, die die der Bemessung des Anschlussbeitrages zu
Grunde gelegte Bewertungseinheit um mindestens 5 v.H. erh6ht, oder eine Teileinheit nach § 14
Abs. 2 des Kanalisationsgesetzes neu hinzukommt oder

b) auf Grund der erhdhten Schmutzwassermenge die Teileinheit nach § 14 Abs. 6 des
Kanalisationsgesetzes sich nicht oder nur in einem geringeren Ausmaf verringern wiirde.

Ein Wiederaufbau von abgebrochenen oder zerstérten Bauwerken liegt dann vor, wenn das auf
demselben Grundstiick wiederaufgebaute Gebdude hinsichtlich Ausmal, GréBe, Positionierung,
duBerem Erscheinungsbild, Verwendungszweck und der Einrichtungen fiir den Wasserverbrauch
dem abgerissenen Gebédude dhnlich ist.

Der Nachtragsbeitrag wird erhoben, wenn

a) eine Abwasserbeseitigungsanlage durch eine gemeinsame Abwasserreinigungsanlage erginzt
wird;

b) Sammelkanile, die nur fiir Schmutzwisser oder nur fiir Niederschlagswésser bestimmt sind,

so umgebaut oder durch einen neuen Sammelkanal erginzt werden, dass sowohl Schmutzwésser
als auch Niederschlagswésser eingeleitet werden kdnnen;

¢) Sammelkanile, die nur fiir Niederschlagswésser bestimmt sind, so umgebaut werden, dass
anstatt Niederschlagswésser Schmutzwisser eingeleitet werden konnen.

§ 10
Beitragsausmal} und Beitragssatz

Das Ausmal der Kanalisationsbeitrage ergibt sich aus dem mit der Bewertungseinheit (§§ 13, 14
und 17 des Kanalisationsgesetzes) vervielfachten Beitragssatz. Die Bewertungseinheit fiir die Be-
rechnung des ErschlieBungsbeitrages betrigt 5 v.H. der in den Einzugsbereich fallenden Grund-
stiicksflache (m?).

Der Beitragssatz betragt € 22,40 excl. Ust., das sind 10 v.H. jenes Betrages, der den
Durchschnittskosten fiir die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanal fiir die Abwasserbeseiti-
gungsanlage im Durchmesser von 400 mm in einer Tiefe von 3 m entspricht.

§ 11
Abgabenschuldner

1) Abgabenschuldner ist hinsichtlich des ErschlieBungsbeitrages der Grundstiickseigen-tiimer,

hinsichtlich der iibrigen Kanalisationsbeitrdge der Anschlussnehmer.
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Miteigentiimer schulden die Kanalisationsbeitrdge zur ungeteilten Hand. Dies gilt nicht, wenn die
Eigentiimer Wohnungseigentiimer sind. In diesen Féllen kann aber, sofern ein gemeinsamer Verwalter
bestellt ist, die Zustellung von Abgabenbescheiden an diesen erfolgen.

§12
Vergiitung fiir aufzulassende Anlagen

Bestehende Anlagen zur Vorbehandlung der Abwisser, die mit dem Anschluss an die gemeinsame
Abwasserreinigungsanlage aufzulassen sind, sind auf den Anschlussbeitrag oder den Nachtragsbeitrag
entsprechend dem Zeitwert anzurechnen.

Der Zeitwert betrigt bei einem Alter dieser Anlagen von:

0— 5 Jahren: 50 v.H. des Neubauwertes,
5 — 10 Jahren: 40 v.H. des Neubauwertes,
10 — 15 Jahren: 30 v.H. des Neubauwertes.

Als Vergiitung wird jedoch nicht mehr als ein Viertel des Anschlussbeitrages gewéhrt.

3. Abschnitt

Kanalbeniitzungsgebiihren

§13
Allgemeines

Zur Deckung der Betriebs- und Instandhaltungskosten fiir die Abwasserbeseitigungsanlage und zur
teilweisen Deckung der Errichtungskosten werden nach den Bestimmungen des 5. Abschnittes des
Kanalisationsgesetzes Kanalbeniitzungsgebiihren erhoben.

Der Berechnung der Kanalbeniitzungsgebiihren wird die Menge der anfallenden Schmutzwisser
zugrundegelegt.

§ 14
Menge der Schmutzwésser

Die Menge der Schmutzwisser richtet sich vorbehaltlich der Absdtze 2 und 3 nach dem
Wasserverbrauch. Sind keine geeigneten Messgerdte zur Messung vorhanden, wird der
Wasserverbrauch geschétzt.

Auf Antrag des Gebiihrenpflichtigen sind verbrauchte Wassermengen, die nachweisbar nicht der
Abwasserbeseitigungsanlage zuflieBen und mindestens 10 v.H. des Wasserverbrauchs ausmachen, bei
der Gebiihrenberechnung zu beriicksichtigen. Der Nachweis kann vom Einbau einer geeigneten
Abwassermessanlage abhingig gemacht werden.

Bei Bauwerken, die ganz oder iiberwiegend der landwirtschaftlichen Nutzung dienen, wird die
gebiihrenpflichtige hiusliche Schmutzwassermenge durch einen eigenen Wasserzihler (Subzihler)
ermittelt. Fehlt ein solches Messgerit, erfolgt die Gebiihrenbemessung nach Abs. 4 lit. a.

Wird der Wasserverbrauch mangels geeigneter Messgerdte geschdtzt, werden die
Kanalbeniitzungsgebiihren wie folgt festgesetzt:

a) Bei Wohnungen wird die jahrliche Schmutzwassermenge mit pauschal 40 m* pro Person bemessen,
wobei die Personenstandsaufnahme vom 30.6. und 31.12. eines jeden Jahres Giiltigkeit hat;

b) bei Ferienhdusern wird der Kanalbeniitzungsgebiihrenvorschreibung eine Schmutzwassermenge
von 50 m? pro Person jahrlich zu Grunde gelegt;
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c) bei Betrieben und Tourismusunterkiinften ohne Wassermesseinrichtung wird die Menge der
Schmutzwésser je nach Betriebsgrofe und Betriebsart durch die Abgabenbehorde pauschaliert.

§15
Schmutzbeiwert

Werden andere als hdusliche Schmutzwésser der gemeinsamen Abwasserreinigungsanlage zugefiihrt,
wird die Schmutzwassermenge mit einem von der Landesregierung durch Verordnung festgesetzten
Schmutzbeiwert vervielfacht. Wenn in dieser Verordnung fiir die betreffende Art von Betrieben oder
Einrichtungen kein Schmutzbeiwert festgesetzt wurde, oder wenn die Beschaffenheit der anfallenden
Schmutzwésser von den bei solchen Betrieben oder Einrichtungen gewdhnlich anfallenden
Schmutzwissern erheblich abweicht, wird im Einzelfall nach Anhoren des Landeswasserbauamtes
vom Biirgermeister ein Schmutzbeiwert mit Bescheid festgesetzt.

§16
Gebiihrensatz

Der Gebiihrensatz pro m* Schmutzwasser wird mit € 2,51 zuziiglich Umsatzsteuer festgesetzt.

§17
Gebiihrenschuldner

Die Kanalbeniitzungsgebiihr ist vom Eigentiimer des Bauwerkes oder der befestigten Fliche zu
entrichten. Die Bestimmungen des § 11 Abs. 2 gelten sinngemaf.

Ist das Bauwerk oder die befestigte Fliache vermietet, verpachtet oder sonst zum Gebrauch iiberlassen,
so ist die Kanalbeniitzungsgebiihr dem Inhaber (Mieter, Pachter udgl.) vorzuschreiben. Der
Eigentiimer haftet personlich fiir die Abgabenschuld.

§18
Abrechnungszeitraum

Die Kanalbeniitzungsgebiihren sind halbjahrlich zu entrichten.

§19
Schlussbestimmung

Fir Bauwerke, befestigte Flidchen und Grundstiicke, fiir die nach bisher geltenden Vorschriften ein
Kanalisationsbeitrag vorgeschrieben ist, sind die Ubergangsbestimmungen der §§ 28 und 29 des
Kanalisationsgesetzes anzuwenden.

Diese Verordnung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kanalordnung vom 25.11.2024
aufler Kraft.

Der Biirgermeister:

Ing. Batlogg Andreas

www.ris.bka.gv.at



vEANM
o8 4

GE"?

@AMTSSIGNATUR

snn?®

Unterzeichner

Gemeinde Lorilins

Datum

2025-11-25T08:42:46+01:00

Priifinformation

Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des
E-Government-Gesetzes.

Mechanismen zur Uberpriifung des elektronischen Dokuments sind
unter https://www.vorarlberg.at/signaturpruefung
verfugbar.




		2025-11-25T08:42:46+0100
	Gemeinde Lorüns
	Informationen zur Pr<FC>fung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




